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ANGABEN FÜR DIE ZIVILSCHUTZORGANISATION 
 

1. Ziel der Überprüfung der Einsatzbereitschaft 
Die periodische Überprüfung der Einsatzbereitschaft 
 dient der Überprüfung der Einsatzbereitschaft der ZSO; 
 ist ein Mittel, um den Stand der Vorbereitungen, der Planungen und der Organisation zu  
 überprüfen sowie bei Bedarf die notwendigen Unterstützung anzubieten; 
 schafft günstige Voraussetzungen für das rasche Erstellen der Betriebsbereitschaft bei Ka-

tastrophen und Notlagen sowie bei bewaffneten Konflikten. 

Die Auswertung der Ergebnisse ist eine Grundlage für die ZSO in den Bereichen mit 
Handlungsbedarf die richtigen Entscheide zu fällen und Massnahmen einzuleiten. 
 

2. Grundlage der Kontrolle 
Als Grundlage für die ZSO gelten: 

 Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz sowie die dazugehörenden 
Verordnungen des Bundes. 

 Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz des Kantons Aargau (BZG-AG) 

 Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZV-AG) 

 Verordnung über die Schutzdienstleistung und Kontrollführung des Zivilschutzes im Kanton 
Aargau (KV-ZS AG) 

 

3. Personelle Voraussetzungen 
Während der ganzen Dauer der Kontrolle müssen anwesend sein: 
 Der/die Zivilschutzstellenleiter/-in.  
 

4. Vorbereitungsarbeiten 
 Sämtliche Planungsunterlagen und Unterlagen über die Kontrollführung (Personelles, Ausbil-

dung etc.).  
 Die Kontrollführung (Personalplanung, Ausbildung, Entlassungen, Personalreserve, Dienst-

tage etc.) wird anhand der EDV-Mittel überprüft. Der Zugriff auf diese Daten muss deshalb 
möglich sein. 
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  An der Kontrolle haben teilgenommen: 
 

    Name    Vorname 

Zivilschutzkommandant 

                      

                      

Zivilschutzstelle 

                      

                      

AMB 
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 In Ordnung Wertung  

(s. Seite 1) 
 Ja Nein L W K 

7500 Zivilschutzstelle      
       

7501 Wie wird die Zivilschutzstelle geführt? 
- Nebenamt? ……………………………………………………………… 
- Teilbereich der Verwaltung? …………………………………………… 
- Vollamt? …………………………………………………………………… 

     

       

7502 Bekleidet die Zivilschutzstelle eine Funktion im Zivilschutz? 

Welche? ………………………………………… Anzahl DT? ……………      

 Für Dienstanlässe kann die  Zivilschutzstelle, sofern sie schutzdienstpflichtig 
ist, maximal 14 Tage über EO pro Jahr abrechnen.  

 
     

7503 Ist die Stellvertretung geregelt? …………………………………………..      

       

7504 Hat die Zivilschutzstelle zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt Kontakt 
mit dem ZS Kdt?      

       

7505 Ist ein Pflichtenheft vorhanden, aktuell und unterzeichnet?      

 Eine Mustervorlage kann bei der AMB bezogen werden (siehe auch Hand-
buch für Zivilschutzstellen Register 4). 

 
     

7506 Sind Kompetenzen und Zuständigkeiten abgesprochen?      
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 In Ordnung Wertung  

(s. Seite 1) 
 Ja Nein L W K 
7507 Ist die Zusammenarbeit mit den Einwohnerkontrollen geregelt und 

werden die erforderlichen Meldungen über Zu- und Wegzüge geliefert?      

 Grundlage dazu bildet die Verordnung über die Schutzdienstleistung und Kon-
trollführung § 6 des Zivilschutzes im Kanton Aargau vom 01. Januar 2007 

 
     

7508 Funktioniert die Zusammenarbeit mit dem militärischen Sektionschef?      

       

7600 Kontrollführung      
       

7601 Sind sämtliche Schutzdienstpflichtige gemäss den Vorgaben der AMB 
erfasst?      

 Die Schutzdienstpflichtigen sind gemäss den Vorgaben der AMB vom Juni 
2001 von der alten in die neue Funktion zu überführen. Dabei haben die Gra-
de und die Funktionsbezeichnungen den Vorgaben der AMB zu entsprechen. 

 

     

7602 Wird die ZS-Kontrolle mittels EDV geführt? 

Welche Software? ………………………………………………………….      

       

7603 Werden die Daten ausschliesslich auf der Datenbank geführt und nur 
bei Mutationen die Listen ausgedruckt?      

       

7604 Werden sämtliche erforderlichen Daten geführt und sind diese aktuell?      

 Gemäss KV-ZS AG § 3 muss die Datenverwaltung elektronisch geführt wer-
den. Allfällige Meldungen und Gesuche müssen an die AMB gerichtet werden.  

 
     

7605 Ist die freiwillige Schutzdienstleistung gemäss Verordnung über die 
Schutzdienstleistung und Kontrollführung des Zivilschutzes im Kanton 
Aargau vom 01. Januar 2007 vollzogen worden? 

     

 Wurden die Gesuche entsprechend den Vorgaben der AMB behandelt (KV-ZS 
AG § 4 Absatz 2)? 
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 In Ordnung Wertung  

(s. Seite 1) 
 Ja Nein L W K 
7606 Ist die Zuteilung in die Personalreserve gemäss Verordnung über die 

Schutzdienstleistung und Kontrollführung des Zivilschutzes im Kanton 
Aargau vom 01. Januar 2007 vollzogen worden? 

     

 Wurden die Gesuche entsprechend den Vorgaben der AMB behandelt (KV-ZS 
AG § 4 Absatz 5)? 

 
     

7607 Ist die Vorzeitige Entlassung aus dem Zivilschutz gemäss Verordnung 
über die Schutzdienstleistung und Kontrollführung des Zivilschutzes im 
Kanton Aargau vom 01. Januar 2007 vollzogen worden? 

     

 Wurden die Gesuche entsprechend den Vorgaben der AMB behandelt (KV-ZS 
AG § 4 Absatz 3, sowie der Weisung des BABS vom 1. April 2004 behandelt? 

 
     

7608 Ist die überörtliche Zuteilung gemäss Verordnung über die Schutz-
dienstleistung und Kontrollführung des Zivilschutzes im Kanton Aargau 
vom 01. Januar 2007 vollzogen worden? 

     

 Wurden die Gesuche entsprechend den Vorgaben der AMB behandelt (KV-ZS 
AG § 4 Absatz 4)? 

 
     

7609 Werden die Daten der Zweitkontrolle der ZSSt der Wohngemeinde 
gemeldet?      

 Die Wohnsitz-ZSO führt eine Zweitkontrolle für überörtlich zugeteilte SD-
Pflichtige. Die kontrollführende ZSO muss die Daten entsprechend der Wohn-
sitz-ZSO melden (KV-ZS AG § 1) 

  

     

7610 Werden sämtliche AdZS zu mindestens 2 Tagen WK pro Jahr aufge-
boten?      

 Gemäss BZG Artikel 36 muss jeder AdZS zu min. 2 Tagen und max. 7 Tagen 
WK (Kader und Spezialisten eine zusätzliche Woche) aufgeboten werden.  

 
     

7611 Sind die geleisteten Diensttage nachgeführt?      

 Die effektiv geleisteten Dienstage sind zu führen und gemäss KV-ZS AG §7 
Absatz 2 der Wehrpflichtersatzverwaltung des Kantons zu melden. 

 
     

7612 Sind die Personalien im Dienstbüchlein (DB) vollständig eingetragen?      

       

7613 Sind die Adresszettel der ZSSt und die Aufgebotzettel im DB einge-
klebt?      
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 In Ordnung Wertung  

(s. Seite 1) 
 Ja Nein L W K 
7614 Werden Ausweise für die Schutzdienstpflichtigen mit Foto erstellt?      

 z.B. für das Personal, welche die PSK durchführt. 

      

7615 Sind die Funktion und der Grad gemäss den Vorgaben der AMB im DB 
eingetragen?      

 Gemäss Schreiben vom Juni 2001 der AMB - Sektion Ausbildung – bezüglich 
der Überführung der Funktionen. 

 
     

7616 Besitzt die ZSSt ein aktuelles Organigramm der ZSO (Struktur) sowie 
das Zahlenbuch?      

 Die ZSO benötigt das aktuelle Zahlenbuch und die  genehmigte Struktur für 
die Personal- und Ausbildungsplanung (Vorlage der AMB). 

 
     

7617 Besitzt die ZSSt die Personallisten über 
- Fachgebiete / Sachbereiche?................................................................ 
- Ausbildungsstand? ................................................................................ 
- Dauer der Schutzdienstpflicht? ............................................................. 

     

       

7618 Werden die vorzeitigen Entlassungen aus dem Zivilschutz, zu Gunsten 
einer Partnerorganisation, weiterhin geführt?      

 Die Personaldaten der vorzeitig Entlassenen aus dem ZS sind weiterhin zu 
führen, da eine Wiedereinteilung in den ZS jederzeit möglich ist. 

 
     

7619 Wo wird das DB der vorzeitig Entlassenen aufbewahrt? 

Bei der ZSSt:  
Beim Schutzdienstpflichtigen:  

     

       

7620 Ist der entsprechende Eintrag in der Kontrollführung (DB) erfolgt?      

       

7621 Werden die ZS-Untauglichen in der Kontrollführung verwaltet?      

 Die Personaldaten der Schutzdienstuntauglichen sind nicht zwingend in der 
Kontrollführung zu verwalten.  

 
     

7622 Erfolgen die Abrechnungen der Dienstanlässe (KAZ, Rf-Behelf etc.) 
gemäss gesetzlichen Vorgaben?      

 Merkblatt 6.01 (Stand vom 1. Januar 2000) über die Erwerbsausfallent-
schädigung der AHV.      
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 In Ordnung Wertung  

(s. Seite 1) 
 Ja Nein L W K 

7700 Anlässe in der ZSO      
       

7701 Ist die Zivilschutzstelle als Aufgebotstelle bestimmt?      

       

7702 Werden die Aufzubietenden über die Dienstanlässe vororientiert? 

Wenn Ja wie: ……………………………………………………………….      

 Damit sich die Schutzdienstpflichtigen auch gegenüber dem Arbeitgeber über 
die zu leistenden Pflichten ausweisen können, sind sie rechtzeitig über die 
geplanten Dienstanlässe zu informieren. Das Verfahren ist aus der KAZ er-
sichtlich. 

 

     

 

7703 Wird das Dispensationswesen für Anlässe innerhalb der ZSO durch die 
Zivilschutzstelle geregelt?      

 Grundlagen und Verfahren sind aus der KAZ ersichtlich. 

      

7704 Werden Schutzdienstpflichtige, die unentschuldigt nicht einrücken, von 
der vorgesetzten Behörde verwarnt oder verzeigt? 

Anzahl Verwarnungen im vergangenen Jahr? ………………………….. 

Anzahl Verzeigungen im vergangenen Jahr?  …………………………… 

     

 Grundlage bildet hierfür das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und 
den Zivilschutz Art. 68 – 70. 

 
     

7705 Ist in der ZSO eine längerfristige Planung der WK vorgesehen und er-
stellt? 

Rhythmus: ………….. Jahre 
     

       

7706 Werden die Dienstanlässe, welche von der AMB vorgesehen sind, ent-
sprechend berücksichtigt?      

 Mehrjahresplanung, Termin- und Kursplanung etc. 
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 In Ordnung Wertung  

(s. Seite 1) 
 Ja Nein L W K 

7800 Arztdienst sowie Personal- und Ausbildungsplanung      
       

7801 Erfolgt die ärztliche Beurteilung der Schutzdienstpflichtigen gemäss 
den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben?      

 Bei der Beurteilung ist die Verordnung über die ärztliche Beurteilung von 
Schutzdienstpflichtigen (VABS) vom 5. Dezember 2003 und die kantonalen 
Vorgaben zu berücksichtigen. 

 

     

7803 Werden vordienstlich eingereichte Arztzeugnisse (zu einem Dienstan-
lass der ZSO) zur Beurteilung an den Kursarzt weitergeleitet?      

       
7804 Wird die Personal- und Ausbildungsplanung der oberen Kader vom ZS 

Kdt vorgenommen?      

 Die rechtzeitige sowie laufende  Kaderplanung ist eine der wichtigsten Aufga-
ben des ZS Kdt. Wichtig ist es deshalb, eine Mehrjahresplanung zu führen. 

 
     

7805 Wird die Personal- und Ausbildungsplanung der mittleren/unteren Ka-
der, Spezialisten und Soldaten von den Vorgesetzen vorgenommen?      

 Die Personal- und Ausbildungsplanung des mittleren und unteren Kaders 
kann den vorgesetzten Stellen der entsprechenden Sachbereiche übertragen 
werden. Es ist dafür eine Mehrjahresplanung zu erstellen. 

 

     

7806 Sind die gemäss Zahlenbuch notwendigen Kader, Spezialisten und 
Soldaten eingeteilt und ausgebildet? 

Sollbestand: ……………..  Istbestand: ……………….. 
     

 Nicht ausgebildete Schutzdienstleistende dürfen nicht für Einsätze des ZS 
aufgeboten werden (KV-ZS AG § 4 Absatz 5 b)) 

 
     

Bemerkungen 

 


